
Beantwortung von Anfragen und Anregungen 
aus der Sitzung des Ortsrates Schleptrup vom 07.10.2025, öffentlicher Teil 

 
 

TOP  9 Prioritätenliste 2026 für den Ortsrat Schleptrup WP 21-26/0752 

 
2. ORM Tautz fragt an, ob man eine Beleuchtung des neuen Buswartehäuschens (Heidedamm/ 

Wallenhorster Straße), z.B. durch eine Solarlampe, anbringen könnte. Die Verwaltung soll Mög-
lichkeiten hierzu vorschlagen.  
 
Es wird empfohlen für das Buswartehäuschen einen Betrag in Höhe von 10.000,00 € anzusetzen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 6 Stimmen dafür 
 0 Stimmen dagegen 
 0 Enthaltungen 

 
Antwort von Herrn BD Müller vom 12.11.2025:  
Der Wunsch des Ortsrates ist in die Veränderungsliste aufgenommen worden, der Abschluss der Haus-
haltsplanberatungen ist zunächst abzuwarten. 
 
 

TOP  14 Anfragen und Anregungen  

 
1. ORM Splinter berichtet, dass Markierung für die Gewährung von rechts vor links auf der Straße 

„Stiegeweg“ erneuert werden müssen und bittet die Arbeiten zeitnah durchzuführen. 
 
Antwort von Frau Hermeling, FB 2, 15.10.2025: 
Die Markierung wird in die Liste der zu erneuernden Markierungen aufgenommen.  
 

2. ORM Splinter teilt mit, dass die Natursteinmauer gegenüber des Reiter- und Schützenstübchens 
instandgesetzt werden müsse und bittet die Verwaltung die notwendigen Maßnahmen hierfür ein-
zuleiten. 
 
Antwort von Herrn Miete, FB 4 vom 11.11.2025: 
Die Werksgemeinschaft „Die Brücke“ wurde mit der Reparatur der Mauer beauftragt. Mit der Aus-
führung der Arbeiten soll in der 46. KW begonnen werden. 
 
 

3. Darüber hinaus bemängelt ORM Splinter die Situation des Pendlerparkplatzes am Heidedamm/ 
B218. Inzwischen werde auf dem angrenzenden Feld und auf dem Grünstreifen in der Kurve ge-
parkt. Ferner würden die Fahrzeuge dort montags abgestellt und teilweise erst am Freitag wieder 
entfernt. Sie bittet die Verwaltung zu prüfen, ob für den Kurvenbereich ein Schild „absolutes Hal-
teverbot“ aufgestellt werden kann, ob regelmäßig der ruhende Verkehr kontrolliert werden kann 
und ob weitere Maßnahmen notwendig sind. 
 
Antwort von Frau Hermeling, FB2, 15.10.2025: 
Die Aufstellung eines Schildes im Kurvenbereich ist nicht möglich, da bereits per Gesetz das Parken 
in dem Bereich verboten ist. Der Außendienst ist dort bereits in unregelmäßigen Abständen vor 
Ort. Alternativ kann eine Privatanzeige bei der Bußgeldstelle des Landkreises Osnabrück gestellt 
werden. 

 


